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1. Marine und Schiffahrt.

Gekanntmachung,
betreffend die Leitung der Maschinen von Seedampfschiffen in ostasiatischer Fahrt.

Vom 19. Juli 1890.

Auf Grund des Gesetzes, betreffend den Gewerbebetrieb der Maschinisten auf Seedampfschiffen, vom
11. Juni 1878 (Reichs-Gesetzblatt S. 109) in Verbindung mit §. 31 der Gewerbeordnung hat der
Bundesrath beschlossen, "

daß zur Leitung der Maschinen von Seedampfschiffen in ostasiatischer Fahrt (der Fahrt zwischen
Häfen innerhalb 0% und 550 nördlicher Breite und 900 und 1500 östlicher Länge von Greenwich)
bis auf weiteres auch Maschinisten zweiter Klasse berechtigt sind.

Berlin, den 19. Juli 1890.
Der Reichskanzler.

In Vertretung: von Boetticher.

Für die ohne vorgängige Neuvermessung erfolgende Ertheilung wiederholter Ausfertigungen von
Meßbriefen für Seeschiffe werden fortan folgende Gebühren erhoben werden:

1. für Meßbriefe nach abgekürztem Verfahren und für offene Fahrzeuge (Formular C und B)
eine Pauschalgebühr von 1 1/7.,
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